
Barrieren im Gewaltschutz 

senken, aber wie?

Ellen Romberg, Selbstständig„We are the Champion“
Ergebnis einer Gruppenarbeit



Kein Einzelfall
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• März 2017 Günter Wallraff Reportage über Gewaltvorkommnisse in 

Heimen und Werkstätten

weitere Vorfälle z. B.

• Diakonischen Stiftung Wittekindshof

• Oberlinhaus

• Werkstätten in Rhein-Erft-Kreis (sex. Übergriffe und Fixierung)

• und viele mehr



UN-BRK
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• Es gibt eine Vereinbarung von verschiedenen Ländern.

• Damit es allen Menschen mit Behinderung auf der ganzen Welt besser geht.

• In schwerer Sprache heißt diese Vereinbarung: 

• Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 

• von Menschen mit Behinderungen. 

• Der kurze Name ist: UN-Behinderten-Rechts-Konvention.

• Die Abkürzung ist: UN-BRK.

• In der UN-BRK stehen die Rechte von Menschen mit Behinderung.



UN-Behindertenrechts-Konvention
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2009 hat Deutschland die UN – 

Behindertenrechtskonvention) 

unterschrieben.

Menschen mit Behinderung haben die 

gleichen Rechte wie alle anderen!



UN-Behindertenrechts-Konvention
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Art. 14, 16, 17 sagen, dass

• Deutschland Menschen mit Behinderung vor 

Gewalt schützen muss

• in Wohnheimen, in ambulante Hilfen 

(BEWO), in Werkstätten

• durch Hilfe, Unterstützung, Information und 

Aufklärung

• durch unabhängige Behörden überwachen



Forschungs-Ergebnisse

Studien der Universität Bielefeld (Schröttle et al. 2012, 2019)

Menschen mit Behinderung sind fast doppelt so oft Opfer von sexueller Gewalt wie 

Menschen ohne Behinderung. 

Frauen werden häufiger im bekannten Umfeld Opfer von Gewalt, 

Männer dagegen eher im öffentlichen Raum. 

www.ellenromberg.de



Begriffsbestimmung „Gewalt“ 

• Gewalt ist alles, was ein Mensch als störend empfindet. Das 

kann eine Ohrfeige sein, ein Tritt gegen das Schienbein oder 

eine Beleidigung. 

• Gewalt ist immer eine persönliche (subjektive) Empfindung.

Uni – Bielefeld, Zdun
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Menschen mit Behinderungen erleben 
überall im Leben Gewalt.

Gewalt kann ganz verschieden sein.

Körperliche 
Gewalt

Seelische Gewalt Gewalt im Alltag 
(strukturelle Gewalt)

Sexuelle Gewalt
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Mögliche Täter*innen
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Unterstützer*in/
Betreuer*in

Verwandte/Eltern

Ärzte, PflegepersonalBusfahrer*in
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Jeder kann Täter oder Täterin sein! 
Sie befinden sich im gesamten Umfeld der Opfer 

(Zemp 2002)



Mögliche Täter*innen
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können auch

Menschen mit Behinderung sein.
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Gewalt ist Ausdruck 

eines

Machtverhältnisses



Auf Augenhöhe begegnen!
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„We are the Champion“
Ergebnis einer Gruppenarbeit

Menschen mit Behinderung beteiligen! 

Menschen mit Behinderung als Experte sehen! 

Und aktivieren!

Auf Augenhöhe miteinander umgehen!

Jeder Mensch ist Experte!

Das ist wichtig: 

Ein HALTUNGS – WECHSEL verändert 

Machtstrukturen.

So kann Gewaltprävention klappen!
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Sagen Sie, wenn Ihnen etwas nicht gefällt. 

Zum Beispiel:

• Wenn Sie jemand anfasst.

• Wenn Sie jemand beschimpft.

• Wenn Sie jemand schlägt.

• Wenn Sie jemand zu etwas zwingt.

• Wenn Sie jemand beleidigt!

Sagen Sie, wenn Sie selbst betroffen sind.

Oder wenn Sie etwas beobachten, was Ihnen 

komisch ist!

Mut haben!
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So soll es sein:

Alle Menschen müssen vor Gewalt 

geschützt werden.

Alle Menschen sollen Hilfe und 

Unterstützung bekommen.

Gewalt-Schutz muss selbst-verständlich 

sein!

Mut haben!



Wo Hilfe bekommen?
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• Bei Vertrauenspersonen

• In Beratungsstellen wie z. B. 

• Pro Familia

• Frauen helfen

• Hilfetelefon gegen Gewalt-kostenlos

• In Zentren für selbstbestimmtes Leben und EUTB Beratungsstellen, die 

Peer Beratung anbieten

• Polizei und Opferschutz bei der Polizei
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info@ellenromberg.de

www.ellenromberg.de

Tel.: 0172 9975778

Kontakt für Rückmeldungen, Anfragen usw.

mailto:Info@ellenromberg.de
http://www.ellenromberg.de/

	Folie 1: Barrieren im Gewaltschutz senken, aber wie?
	Folie 2: Kein Einzelfall
	Folie 3: UN-BRK
	Folie 4: UN-Behindertenrechts-Konvention
	Folie 5: UN-Behindertenrechts-Konvention
	Folie 7: Forschungs-Ergebnisse
	Folie 8: Begriffsbestimmung „Gewalt“ 
	Folie 9
	Folie 10: Mögliche Täter*innen
	Folie 11: Mögliche Täter*innen
	Folie 12
	Folie 14: Auf Augenhöhe begegnen!
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17:  Wo Hilfe bekommen? 
	Folie 18

